
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1952/5/28 2Ob407/52,
3Ob88/95
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 28.05.1952

Norm

EO §35 Ag

Rechtssatz

Die Unmöglichkeit einer Handlung (zB wenn diese nicht allein vom Willen des Verp7ichteten, sondern auch vom Willen

Dritten abhängig ist) muß von amts wegen berücksichtigt werden. Der Verp7ichtete muß sie nicht mittels

Einwendungen geltend machen.

Entscheidungstexte

2 Ob 407/52

Entscheidungstext OGH 28.05.1952 2 Ob 407/52

SZ 25/150

3 Ob 88/95

Entscheidungstext OGH 09.10.1996 3 Ob 88/95
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